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Gesetz über die Organisation des Grossen Rates und über den Verkehr zwischen dem Grossen Rat, dem Regierungsrat und der Justizleitung 
(Geschäftsverkehrsgesetz, GVG); Änderung; 1. Beratung

Geltendes Recht
Entwurf des Regierungs-
rats vom 26. Juni 2013

Abweichende Anträge der 
Kommission NIKO GVG 
vom 22. Oktober 2013

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 19.11.2013
(Abweichungen)

Gesetz
über die Organisation des 
Grossen Rates und über 
den Verkehr zwischen 
dem Grossen Rat, dem 
Regierungsrat und der 
Justizleitung (Geschäfts-
verkehrsgesetz, GVG)

Der Grosse Rat des Kantons 
Aargau

beschliesst:

I.

Der Erlass SAR 152.200 (Ge-
setz über die Organisation des 
Grossen Rates und über den 
Verkehr zwischen dem Gros-
sen Rat, dem Regierungsrat 
und der Justizleitung [Ge-
schäftsverkehrsgesetz, GVG] 
vom 19. Juni 1990) (Stand 
1. Januar 2013) wird wie folgt 
geändert:

http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/152.200/de
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Geltendes Recht
Entwurf des Regierungs-
rats vom 26. Juni 2013

Abweichende Anträge der 
Kommission NIKO GVG 
vom 22. Oktober 2013

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 19.11.2013
(Abweichungen)

§ 10
Vorsitz*

§ 10
Vorsitz*

1
Der Präsident bereitet die 

Sitzungen des Grossen Rates 
und des Büros vor, leitet sie 
und sorgt für ihren geordneten 
Verlauf.

2
Er vertritt den Grossen Rat 

nach aussen und führt den 
Geschäftsverkehr mit dem 
Regierungsrat sowie der Jus-
tizleitung.

3 Der Präsident kann sich 
durch den ersten oder zweiten 
Vizepräsidenten vertreten 
lassen.

4 Sind Präsident und beide 
Vizepräsidenten verhindert, 
übernimmt das anwesende 
Ratsmitglied, das zuletzt Prä-
sident war, den Vorsitz. *

5 In der Regel nimmt der Rats-
sekretär an den Sitzungen des 
Präsidiums mit beratender 
Stimme teil.

Zustimmung Zustimmung
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Geltendes Recht
Entwurf des Regierungs-
rats vom 26. Juni 2013

Abweichende Anträge der 
Kommission NIKO GVG 
vom 22. Oktober 2013

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 19.11.2013
(Abweichungen)

§  11
Zusammensetzung, Wahl und Zuständigkeit

§  11
Zusammensetzung, Wahl und Zuständigkeit

1
Das Büro des Grossen Rates 

besteht aus Präsident, beiden 
Vizepräsidenten und je einem 
Vertreter der Fraktionen.

1
Das Büro des Grossen Rates 

besteht aus Präsident, beiden 
Vizepräsidenten und je einem
Vertreter der Fraktionen.
Die Gewichtung der Stimmen 
erfolgt proportional zur Frakti-
onsstärke.

Festhalten Zustimmung zur Kommissions-
fassung

Minderheitsantrag:
1 Das Büro des Grossen Rates 
besteht aus Präsident, beiden 
Vizepräsidenten und je einem
Vertreter der Fraktionen.

Zustimmung (Ablehnung)

2 Der Präsident, der erste und 
der zweite Vizepräsident wer-
den in der konstituierenden 
Sitzung nach der Inpflichtnah-
me des Rates und dann je-
weils in der letzten Sitzung im 
März für ein Jahr gewählt.

2 Der Präsident, der erste und 
der zweite Vizepräsident wer-
den in der konstituierenden 
Sitzung nach der Inpflichtnah-
me des Rates und dann je-
weils in einer der letzten Sit-
zungen des Amtsjahrs für ein 
Jahr gewählt.

2 Der Präsident, der erste und 
der zweite Vizepräsident wer-
den in der konstituierenden 
Sitzung nach der Inpflichtnah-
me des Rats und dann jeweils 
zu Beginn der ersten Sitzung 
des Amtsjahrs für ein Jahr 
gewählt.

Zustimmung Zustimmung

3 Die Fraktionen bestimmen 
ihren Vertreter selber.

4 An den Sitzungen des Büros 
nehmen der Landammann 
oder ein anderer Vertreter des 
Regierungsrates und der 
Ratssekretär mit beratender 
Stimme teil.

4 In der Regel nehmen an den 
Sitzungen des Büros der 
Landammann oder ein anderer 
Vertreter des Regierungsrats
und der Ratssekretär mit bera-
tender Stimme teil.

Zustimmung Zustimmung
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rats vom 26. Juni 2013

Abweichende Anträge der 
Kommission NIKO GVG 
vom 22. Oktober 2013

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 19.11.2013
(Abweichungen)

5
Der Grosse Rat regelt die 

Zuständigkeiten des Büros in 
der Geschäftsordnung.

Zustimmung Zustimmung

§  12
Arten und Bestellung

1
Das Büro wählt auf Vor-

schlag der Fraktionen für die 
Dauer der Amtsperiode die 
Mitglieder und die Präsidenten 
der ständigen Kommissionen.

2 Das Büro kann für die Vorbe-
reitung der vom Rat zu behan-
delnden Geschäfte nichtstän-
dige Kommissionen bestellen. 
Sie werden nach Erledigung 
des Geschäftes durch Be-
schluss des Büros aufgelöst.

3 Die Bestellung der Kommis-
sionen erfolgt grundsätzlich im 
Verhältnis der Mitgliederzahlen 
der Fraktionen. Die nichtstän-
digen Kommissionen können 
ausnahmsweise durch höchs-
tens zwei Mitglieder erweitert 
werden; diese müssen aus 
einer in der Kommission nicht 
vertretenen Fraktion stammen 
oder fraktionslos sein.



- 5 -

Geltendes Recht
Entwurf des Regierungs-
rats vom 26. Juni 2013

Abweichende Anträge der 
Kommission NIKO GVG 
vom 22. Oktober 2013

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 19.11.2013
(Abweichungen)

3bis
Eine ausserordentliche 

Gesamterneuerung der Kom-
missionen für den Rest der 
Amtsdauer findet statt, wenn 
die Änderung der Mitglieder-
zahl einer Fraktion dazu führt, 
dass eine Fraktion in einer 
ständigen Kommission mit 
mehr als einem Mitglied über-
oder untervertreten ist oder 
wenn eine neue Fraktion ge-
bildet wird.

4 Hält eine Fraktion an einer 
vom Büro abgelehnten Kandi-
datur fest, entscheidet der Rat. 
Er kann ausserdem im Einzel-
fall den Wahlentscheid des 
Büros an sich ziehen.

§  12a
Ausscheiden und Neubesetzung

§  12a
Ausscheiden __

1 Mitglieder einer ständigen 
Kommission beziehungsweise 
deren Stellvertreter scheiden 
aus der ständigen Kommission 
aus, wenn sie fraktionslos 
werden oder ihre Fraktion 
wechseln.

1 Mitglieder einer _ Kommissi-
on _______ scheiden aus ihr
aus, wenn sie fraktionslos 
werden, die Fraktion wechseln 
oder sich neu einer Fraktion 
anschliessen.

Zustimmung Zustimmung

2 Wird das Amt eines Mitglieds 
einer ständigen oder nicht-
ständigen Kommission oder 
dessen Stellvertreters frei, wird 
es für den Rest der Amtsdauer 

streichen Zustimmung Zustimmung
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Geltendes Recht
Entwurf des Regierungs-
rats vom 26. Juni 2013

Abweichende Anträge der 
Kommission NIKO GVG 
vom 22. Oktober 2013

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 19.11.2013
(Abweichungen)

neu besetzt.

§  13
Stellvertretung

§  13
Stellvertretung

1
Die Mitglieder des Grossen 

Rates werden bei Abwesen-
heit in den Kommissionen 
durch andere Ratsmitglieder 
vertreten.

2 Das Büro bestimmt auf Vor-
schlag der Fraktionen pro 
Kommissionsmitglied einen 
Stellvertreter.

2 Die Fraktionen bestimmen,
durch wen das Kommissions-
mitglied vertreten wird.

Zustimmung Zustimmung

3 Scheidet ein Kommissions-
mitglied aus dem Rat aus, 
kann seine Fraktion eine Ver-
tretung bestimmen, solange 
das Büro den Kommissionssitz 
nicht neu besetzt hat.

3 Scheidet ein Kommissions-
mitglied aus der Fraktion aus, 
kann seine Fraktion eine Ver-
tretung bestimmen, solange 
das Büro den Kommissionssitz 
nicht neu besetzt hat.

Zustimmung Zustimmung

§ 23 
Akteneinsicht 

§ 23 
Akteneinsicht

1 Die Kommissionen haben zur 
Beurteilung der ihnen zuge-
wiesenen Geschäfte das 
Recht, die zweckdienlichen 
Auskünfte einzuholen und 
nach Anhören des Regie-
rungsrats beziehungsweise 
der Justizleitung in die erfor-
derlichen Amtsakten Ein-sicht 
zu nehmen.
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Geltendes Recht
Entwurf des Regierungs-
rats vom 26. Juni 2013

Abweichende Anträge der 
Kommission NIKO GVG 
vom 22. Oktober 2013

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 19.11.2013
(Abweichungen)

2
Soweit es zur Wahrung eines 

Amtsgeheimnisses, zur Wah-
rung schutzwürdiger persönli-
cher Interessen oder aus 
Rücksicht auf ein noch nicht 
abgeschlossenes Ver-fahren 
unerlässlich ist, kann der Re-
gierungsrat beziehungsweise 
die Justizleitung an Stelle ei-
ner Aktenherausgabe einen 
zusammenfassenden Bericht 
erstatten. 

3 Hält eine grossrätliche Kom-
mission nach Vorlage eines 
zusammenfassenden Be-
richtes an ihrem Begehren auf 
Aktenherausgabe fest, sind ihr 
die Akten zu überweisen

4 Die Fraktionsleitungen erhal-
ten die Unterlagen der Kom-
missionsgeschäfte.

Zustimmung Zustimmung

§ 30
Voraussetzungen der Ausstandspflicht
1

Zum Ausstand ist insbeson-
dere verpflichtet, 

a) wer an einem Geschäft als 
Gesuchsteller oder Ver-
tragspartner persönlich in-
teressiert ist, 

b) wer in einer vom Grossen 
Rat vorzunehmenden Wahl 
für ein Vollamt Kandidat ist. 
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Geltendes Recht
Entwurf des Regierungs-
rats vom 26. Juni 2013

Abweichende Anträge der 
Kommission NIKO GVG 
vom 22. Oktober 2013

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 19.11.2013
(Abweichungen)

2
Eine Ausstandspflicht besteht 

zudem 

a) * … 
b) bei der Behandlung von 

Tarifordnungen für die 
praktizierenden Angehö-
rigen der entsprechenden 
Berufsgruppen. 

2  
streichen Zustimmung Zustimmung

3
Bei Erlass und Genehmigung 

von allgemein verbindlichen 
Vorschriften und Nutzungsplä-
nen gilt keine Ausstandspflicht.

§ 35
Redaktionslesung

1 Nach der Annahme in der 
Schlussabstimmung geht die 
Vorlage zur redaktionellen 
Überprüfung an den Regie-
rungsrat.

1 Nach der Annahme in der 
Schlussabstimmung gehen 
Gesetzes- und Dekretsvorla-
gen zur redaktionellen Über-
prüfung an den Regierungsrat.

2 Dieser hat den endgültigen 
Wortlaut festzulegen und Wi-
dersprüche formaler Natur zu 
beseitigen. Das Ergebnis der 
Überprüfung unterbreitet er 
dem Grossen Rat zur Geneh-
migung. Stellt der Regierungs-
rat in einer Vorlage Wider-
sprüche, Unklarheiten oder 
offensichtliche Lücken fest, die 
materielle Änderungen nötig 
machen, unterbreitet er nach 
Rücksprache mit der vorbera-

2 Der Regierungsrat hat den 
endgültigen Wortlaut festzule-
gen und Widersprüche forma-
ler Natur zu beseitigen. Das 
Ergebnis der Überprüfung 
unterbreitet er dem Grossen 
Rat zur Genehmigung, wenn 
er Änderungen am Erlasstext 
beantragt.
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Geltendes Recht
Entwurf des Regierungs-
rats vom 26. Juni 2013

Abweichende Anträge der 
Kommission NIKO GVG 
vom 22. Oktober 2013

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 19.11.2013
(Abweichungen)

tenden Kommission dem Rat 
schriftlich entsprechende An-
träge.

3
Stellt der Regierungsrat bei 

der redaktionellen Überprü-
fung einer Vorlage Widersprü-
che, Unklarheiten oder offen-
sichtliche Lücken fest, die 
materielle Änderungen nötig 
machen, unterbreitet er nach 
Rücksprache mit der vorbera-
tenden Kommission dem Rat 
schriftlich Antrag über die 
Fortsetzung des Rechtsset-
zungsverfahrens. Der Grosse 
Rat kann mit zwei Dritteln der 
anwesenden Mitglieder für die 
von den materiellen Änderun-
gen betroffenen Teile eine 
zusätzliche Beratung be-
schliessen.

§ 39a 
Oberaufsicht 
1 Der Grosse Rat überprüft im 
Rahmen seiner Oberaufsicht 
die Regierungs- und Verwal-
tungstätigkeit insbesondere 
auf die Übereinstimmung mit 
den Instrumenten der staatli-
chen Planung und Steuerung.

2 Bevor der Grosse Rat zu 
einer Angelegenheit Stellung 
nimmt, gibt er dem Regie-
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Geltendes Recht
Entwurf des Regierungs-
rats vom 26. Juni 2013

Abweichende Anträge der 
Kommission NIKO GVG 
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Regierungsrats

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 19.11.2013
(Abweichungen)

rungsrat Gelegenheit, seine 
Führungs- und Aufsichtsfunk-
tion auszuüben.

§  39b
Aussenbeziehungen

1
Der Regierungsrat informiert 

das Büro frühzeitig über wich-
tige Entwicklungen und Ge-
schäfte im Bereich der Zu-
sammenarbeit mit anderen 
Kantonen und mit ausländi-
schen Staaten.

2 Das Büro weist die Angele-
genheit der zuständigen Fach-
kommission zu. Diese ent-
scheidet, ob sie die Informati-
on zur Kenntnis nimmt oder 
gegenüber dem Regierungsrat 
eine Stellungnahme abgibt.

3 Der Regierungsrat lässt die 
Stellungnahme der Fachkom-
mission in die kantonale Ver-
nehmlassung einfliessen.

§  41
Allgemeines

1 Die Mitglieder des Grossen 
Rates, die Fraktionen, die 
Kommissionen und das Büro 
sind berechtigt, in Bezug auf 
Gegenstände, die in die Zu-

1 Die Mitglieder des Grossen 
Rates, die Fraktionen, die 
Kommissionen und das Büro 
sind berechtigt, __ Anträge auf 
Direktbeschluss, parlamentari-
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Geltendes Recht
Entwurf des Regierungs-
rats vom 26. Juni 2013

Abweichende Anträge der 
Kommission NIKO GVG 
vom 22. Oktober 2013
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Regierungsrats

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 19.11.2013
(Abweichungen)

ständigkeit des Rates fallen, 
Anträge auf Direktbeschluss, 
parlamentarische Initiativen, 
Motionen, Postulate und Inter-
pellationen einzureichen.

sche Initiativen, Motionen, 
Postulate und Interpellationen 
einzureichen.

1bis
Die Ratsmitglieder sowie 

die Fraktionen können diese 
auch gemeinsam einreichen.

2
Der Wortlaut einer Motion 

oder eines Postulates kann im 
Verlaufe der Beratung nicht 
geändert werden. Zulässig ist 
die Umwandlung einer Motion 
in ein Postulat.

2
Der Wortlaut einer Motion 

oder eines Postulats kann im 
Verlaufe der Beratung _ mit 
Einverständnis des Motionärs 
beziehungsweise des Postu-
lanten abgeändert werden. 
Zulässig ist auch die Umwand-
lung einer Motion in ein Postu-
lat.

Zustimmung Zustimmung

3 Kommissionen oder ein Vier-
tel aller Mitglieder des Gros-
sen Rates sind berechtigt, in 
Bezug auf Gegenstände, die in 
seine eigene Zuständigkeit 
oder in Zuständigkeiten des 
Regierungsrates fallen, Anträ-
ge für Aufträge an den Regie-
rungsrat zu unterbreiten. 1)

3 Aufgehoben.

4 Der Wortlaut eines Auftrages 
kann im Verlaufe der Beratung 
vom Grossen Rat abgeändert 
werden.

4 Aufgehoben.

                                                  
1)

Berichtigung: AGS 2005 S. 474
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Regierungsrats

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 19.11.2013
(Abweichungen)

§  42
Behandlung und Erledigung

1
Der Regierungsrat erstattet 

dem Grossen Rat innert drei 
Monaten nach Einreichung 
Bericht und Antrag zu Motio-
nen, Postulaten und Aufträ-
gen. Lehnt er ihre Entgegen-
nahme ab, hat er dies schrift-
lich zu begründen. Innert der 
gleichen Frist beantwortet er 
Interpellationen.

1
Der Regierungsrat erstattet 

dem Grossen Rat innert drei 
Monaten nach Einreichung 
Bericht und Antrag zu Motio-
nen und Postulaten __. Lehnt 
er ihre Entgegennahme ab, 
hat er dies schriftlich zu be-
gründen. Innert der gleichen 
Frist beantwortet er Interpella-
tionen.

1bis Erstattet der Regierungsrat 
den Bericht zur Überweisung 
nicht innert Frist, kann das 
Geschäft traktandiert werden.

2 Wird ein hängiger parlamen-
tarischer Vorstoss vom Erstun-
terzeichnenden zurückgezo-
gen oder scheidet dieser aus 
dem Rat aus, ist das Geschäft 
erledigt.

2 Wird ein hängiger parlamen-
tarischer Vorstoss vom Erstun-
terzeichnenden zurückgezo-
gen, __ ist das Geschäft erle-
digt. Scheidet der Erstunter-
zeichnende aus dem Rat aus, 
ist das Geschäft erledigt, wenn 
nicht ein Ratsmitglied innert 
vier Wochen den Vorstoss 
aufnimmt.

2 Wird ein hängiger parlamen-
tarischer Vorstoss vom Erstun-
terzeichnenden zurückgezo-
gen, ist das Geschäft erledigt. 
Scheidet der Erstunterzeich-
nende aus dem Rat aus, ist 
das Geschäft erledigt, wenn 
nicht ein Ratsmitglied innert 
vier Wochen den Vorstoss 
übernimmt.

Zustimmung Zustimmung

3 Überwiesene Motionen, Pos-
tulate und Aufträge, für die der 
Grosse Rat keine besondere 
Frist angesetzt hat, erledigt 
der Regierungsrat innert vier 
Jahren.

3 Überwiesene Motionen und
Postulate __, für die der Gros-
se Rat keine besondere Frist 
angesetzt hat, erledigt der 
Regierungsrat innert vier Jah-
ren.

3 Überwiesene Motionen und 
Postulate, für die der Grosse 
Rat keine besondere Frist 
angesetzt hat, erledigt der 
Regierungsrat innert drei Jah-
ren.

Festhalten Zustimmung zur Kommissions-
fassung
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Geltendes Recht
Entwurf des Regierungs-
rats vom 26. Juni 2013

Abweichende Anträge der 
Kommission NIKO GVG 
vom 22. Oktober 2013

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 19.11.2013
(Abweichungen)

4
Kann der Regierungsrat die-

se Fristen nicht einhalten, so 
hat er dies zu begründen und 
neue Fristen für die Erledigung 
vorzuschlagen.

§  44
Parlamentarische Initiative

1 Mit der parlamentarischen 
Initiative können ausgearbeite-
te Entwürfe für Erlass, Ände-
rung, Ergänzung oder Aufhe-
bung von Verfassungs-, Ge-
setzes- und Dekretsbestim-
mungen beantragt werden.

2 Der Präsident stellt fest, ob 
mindestens 60 anwesende 
Mitglieder die parlamentari-
sche Initiative vorläufig unter-
stützen. Trifft dies zu, wird die 
Initiative einer Kommission zu 
Bericht und Antrag überwie-
sen.

2 Die parlamentarische Initiati-
ve wird einer Kommission zu 
Bericht und Antrag überwie-
sen, wenn mindestens 
60 Ratsmitglieder sie vorläufig 
unterstützen.

3 Die Kommission kann das 
zuständige Departement zur 
Mitwirkung bei der Vorberei-
tung beiziehen, doch bleibt der 
Regierungsrat für seine Stel-
lungnahme frei.

.
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Geltendes Recht
Entwurf des Regierungs-
rats vom 26. Juni 2013

Abweichende Anträge der 
Kommission NIKO GVG 
vom 22. Oktober 2013

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 19.11.2013
(Abweichungen)

§  45
Motion

§  45
Motion

1
Die Motion verpflichtet den 

Regierungsrat, eine Verfas-
sungs-, Gesetzes- oder 
Dekretsvorlage oder den Ent-
wurf für einen Beschluss vor-
zulegen.

1
Die Motion verpflichtet den 

Regierungsrat, eine Verfas-
sungs-, Gesetzes- oder 
Dekretsvorlage __ vorzulegen 
oder eine Massnahme zu tref-
fen.

1
Die Motion verpflichtet den 

Regierungsrat, dem Grossen 
Rat eine Verfassungs-, Geset-
zes- oder Dekretsvorlage zu 
unterbreiten, den Entwurf für 
einen Beschluss vorzulegen
oder eine Massnahme zu tref-
fen.

Zustimmung Zustimmung

2 Ist der Regierungsrat für die 
Massnahme zuständig, trifft er 
das Erforderliche für deren 
Umsetzung oder unterbreitet
dem Grossen Rat den Entwurf 
eines Erlasses, mit dem die 
Motion umgesetzt werden 
kann.

3
Unzulässig ist eine Motion im 

Zuständigkeitsbereich des 
Regierungsrates, die auf Ein-
zelfallentscheide, auf einen in 
gesetzlich geordnetem Verfah-
ren zu treffenden Entscheid 
oder einen Beschwerdeent-
scheid einwirkt.

3
Unzulässig ist eine Motion im 

Zuständigkeitsbereich des 
Regierungsrates, die auf Ein-
zelfallentscheide im Personal-
bereich, auf einen in gesetzlich 
geordnetem Verfahren zu tref-
fenden Entscheid oder einen 
Beschwerdeentscheid einwirkt.

Festhalten Zustimmung zur Kommissions-
fassung

4 Der Regierungsrat zeigt dem 
Grossen Rat in seiner Stel-
lungnahme zur Motion die 
Konsequenzen der Umsetzung 
auf, insbesondere die Auswir-
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kungen auf die Aufgaben- und 
Finanzplanung.

§  46
Postulat

1 Das Postulat verpflichtet den 
Regierungsrat, einen Bericht 
vorzulegen oder zu prüfen, ob 
eine Verfassungs-, Gesetzes-
oder Dekretsvorlage, der Ent-
wurf für einen Beschluss zu 
unterbreiten oder irgendeine 
andere Massnahme zu treffen 
sei.

1 Das Postulat verpflichtet den 
Regierungsrat, dem Grossen 
Rat einen Bericht vorzulegen 
oder zu prüfen, ob eine Ver-
fassungs-, Gesetzes- oder 
Dekretsvorlage, der Entwurf 
für einen Beschluss zu unter-
breiten oder irgendeine andere 
Massnahme zu treffen ist.

§  48
Auftrag

§  48 Aufgehoben.

1 Der Auftrag entfaltet für Ge-
schäfte und Massnahmen im 
Kompetenzbereich des Gros-
sen Rates gegenüber dem 
Regierungsrat die Wirkung 
einer Weisung und verpflichtet 
den Regierungsrat, einen Ent-
wurf für einen Erlass des 
Grossen Rates vorzulegen 
oder Massnahmen zu tref-
fen. 1)

2 Der Auftrag verpflichtet den 
Regierungsrat in dessen eige-
nem Zuständigkeitsbereich, 
den Erlass oder die Änderung 

                                                  
1)

Berichtigung: AGS 2005 S. 474
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einer Verordnung oder eine 
andere Massnahme zu prüfen. 
Der Auftrag entfaltet die Wir-
kung einer Richtlinie, von der 
nur in begründeten Fällen 
abgewichen werden darf.

1)

3 Unzulässig ist ein Auftrag, 
der auf Einzelfallentscheide im 
Personalbereich, auf eine in 
gesetzlich geordnetem Verfah-
ren zu treffende Verwaltungs-
verfügung oder einen Be-
schwerdeentscheid einwirkt. 1)

4 Der Regierungsrat zeigt dem 
Grossen Rat in seiner Stel-
lungnahme zum Auftrag die 
Konsequenzen der Umsetzung 
auf, insbesondere die Auswir-
kungen auf die Aufgaben- und 
Finanzplanung. Er kann dem 
Grossen Rat Anträge für Vor-
entscheide unterbreiten.

§  57
Kommissionsarbeit

§  57
Kommissionsarbeit

1 Zu den Sitzungen der Kom-
missionen ist in der Regel der 
Vorsteher des zuständigen 
Departementes einzuladen.

2 Die Kommissionen können 
verwaltungsunabhängige 
Fachleute oder nach Abspra-
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che mit dem Departements-
vorsteher Mitarbeiter des Kan-
tons zur Mitwirkung beiziehen.

3
Weicht eine Kommission in 

einem Geschäft von den An-
trägen des Regierungrates ab, 
ist dieser spätestens nach 
Abschluss der Beratungen zur 
Stellungnahme einzuladen.

3
Weicht eine Kommission 

oder eine mindestens aus drei 
Mitgliedern bestehende Kom-
missionsminderheit in einem 
Geschäft von den Anträgen 
des Regierungsrates ab, ist 
dieser spätestens nach Ab-
schluss der Beratungen zur 
Stellungnahme einzuladen. 
Für Anträge von Kommissi-
onsminderheiten gilt dies nur, 
wenn mindestens drei Mitglie-
der der unterlegenen Minder-
heit dies ausdrücklich verlan-
gen.

3
Weicht eine Kommission in 

einem Geschäft von den An-
trägen des Regierungsrates 
ab, ist dieser spätestens nach 
Abschluss der Beratungen zur 
Stellungnahme einzuladen.

Zustimmung Zustimmung

4 Zu Anträgen von Minderhei-
ten von mindestens einem 
Drittel der anwesenden Kom-
missionsmitglieder ist der Re-
gierungsrat ebenfalls zur Stel-
lungnahme einzuladen, wenn 
dies von der Minderheit ver-
langt wird.

Zustimmung Zustimmung

II.

Der Erlass SAR 153.100 (Ge-
setz über die Organisation des 
Regierungsrates und der kan-
tonalen Verwaltung [Organisa-
tionsgesetz] vom 26. März 

http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/153.100/de
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1985) (Stand 1. Januar 2013) 
wird wie folgt geändert:

§  10
Internationale und interkantonale Verträge

1
Der Regierungsrat handelt 

die internationalen und inter-
kantonalen Verträge aus und 
legt sie dem Grossen Rat zur 
Genehmigung vor, soweit er 
nicht nach diesem oder einem 
andern Gesetz für den endgül-
tigen Abschluss zuständig ist.

2 Bei Verträgen oder Vertrags-
änderungen von geringfügiger 
Tragweite ist er zum endgülti-
gen Abschluss ermächtigt.

3 Für die Kündigung von Ver-
trägen gelten dieselben Zu-
ständigkeiten wie bei deren 
Abschluss. Vorbehalten blei-
ben spezielle Bestimmungen 
in kantonalen Gesetzen oder 
in den Verträgen selbst.
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III.

Keine Fremdaufhebungen.

IV.

Der Regierungsrat bestimmt 
den Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens der Änderungen unter 
Ziff. I. und II.

Aarau,

Präsidentin des Grossen Rats

Protokollführer


